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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Marra (sp, VD) hatten die
eidgenössischen Räte im Herbst 2016 einerseits eine Änderung des
Bürgerrechtsgesetzes verabschiedet und andererseits einen Bundesbeschluss erlassen,
der die erleichterte Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern der dritten
Generation in der Bundesverfassung verankert. Im Hinblick auf das auf den 12. Februar
2017 angesetzte obligatorische Referendum über die Verfassungsänderung gewann das
Thema im zu Ende gehenden Jahr 2016 auch in der öffentlichen Debatte langsam an
Präsenz. Mit Ausnahme der „Weltwoche“, die schon Anfang November das erste Mal
zum verbalen Zweihänder griff und die Linke bezichtigte, „sich von den vielen
Eingebürgerten viele linke Stimmen“ zu erhoffen, sowie die „Umwälzung der politischen
Entscheide, ja des ganzen politischen Erfolgsmodells der Schweiz“ befürchtete, liess
das Nein-Lager lange Zeit nichts von sich verlauten. Die erste SVP-Exponentin, die sich
in dieser Sache zu Wort meldete, war Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU); als
gebürtige Slowakin, die sich nach ihrer Heirat selbst erleichtert hatte einbürgern lassen,
sprach sie sich im „Blick“ allerdings für die erleichterte Einbürgerung der dritten
Generation aus. So war es denn auch das Befürworter-Komitee – eine breite Allianz aus
Vertreterinnen und Vertretern aller grossen Parteien ausser der SVP –, das unterstützt
von den Alt-Bundesrätinnen Ruth Dreifuss (sp, GE) und Eveline Widmer-Schlumpf (bdp,
GR) sowie Alt-Bundesrat Pascal Couchepin (fdp, VS) am 22. November 2016
medienwirksam den Abstimmungskampf eröffnete. Kurz darauf wurde aber bekannt,
dass dem Pro-Komitee die finanziellen Mittel fehlten, um eine sichtbare
Inseratekampagne zu führen, da sich die Wirtschaftsverbände in dieser Frage nicht
engagierten. Neben der grossen Kontroverse um die Unternehmenssteuerreform III
fristete die Debatte um die erleichterte Einbürgerung somit ein Mauerblümchendasein.

Das laue Lüftchen gegen die Vorlage – hauptsächlich Argumente bezüglich
föderalistischer Bedenken oder mangelnden Handlungsbedarfs – wich Anfang 2017
jedoch schlagartig einem Wirbelsturm, der sich – für eine von SVP-Exponenten geführte
Kampagne nicht ganz untypisch – einmal mehr um ein Burka-Plakat drehte. „Die kennen
wir doch!“, übertitelte der „Blick“ einen Artikel, in dem er aufzeigte, dass das gleiche
Sujet bereits bei den Kampagnen für das Minarettverbot und die
Masseneinwanderungsinitiative sowie bei der Unterschriftensammlung für das nationale
Verhüllungsverbot zum Einsatz gekommen war. Damit war die öffentliche Debatte
definitiv lanciert, wenn auch vielmehr jene über die Angemessenheit der Plakate als
jene über das inhaltliche Für und Wider der erleichterten Einbürgerung. Mit dem Motiv
hätten die Gegner das Thema völlig verfehlt, da es sich bei den betreffenden
Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation hauptsächlich um italienische,
spanische, portugiesische und türkische Staatsangehörige handle, empörte sich die
Unterstützerseite. Während Bundesrätin Simonetta Sommaruga der Gegenseite
fehlende Argumente unterstellte, verkündete Initiantin Ada Marra im Radio gar, dem-
oder derjenigen 2000 Franken zu bezahlen, der oder die ihr eine Burka tragende
Ausländerin der dritten Generation zeige. Im Internet sorgten die Plakate mit dem
„Burka-Schreckgespenst aus der Mottenkiste“ (BZ) derweil auch für Belustigung, indem
das Sujet in völlig andere Kontexte gesetzt, ad absurdum geführt und durch den Kakao
gezogen wurde. Selbst aus den Reihen der SVP ertönten kritische Stimmen zum
umstrittenen Plakat. Während SVP-Nationalrat Maximilian Reimann (svp, AG) das Sujet
als „nicht optimal“ bezeichnete, war es für Alex Kuprecht (svp, SZ) als Befürworter der
Vorlage schlicht „einige Niveaus zu tief“. Die Mitglieder des Pro-Komitees legten
daraufhin etwas Geld für eine eigene, kleine Plakatkampagne an einigen grossen
Bahnhöfen der Deutschschweiz zusammen. Nachdem die grosse Welle der Empörung
abgeebbt war, plätscherte der Abstimmungskampf wieder gemächlich vor sich hin.

Mit näher rückendem Abstimmungstermin richtete sich die Aufmerksamkeit nochmals
auf einen ganz anderen Aspekt der Abstimmung: das Ständemehr. Was das Volksmehr
betrifft, zeigten die letzten Umfragen eine eher klare Tendenz zu einem Ja, doch das
Ständemehr war bereits früheren Bestrebungen zur erleichterten Einbürgerung zum
Verhängnis geworden (insb. bei der Volksabstimmung vom 12. Juni 1994). Experten
gingen davon aus, dass die Westschweizer Kantone und Zürich der Vorlage bei einem
Volksmehr mit grosser Wahrscheinlichkeit zustimmen würden, während die meisten

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.02.2017
KARIN FRICK
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Zentral- und Ostschweizer Kantone – traditionell skeptisch in Ausländerfragen – eher
zur Ablehnung der Vorlage neigen sollten. Den entscheidenden Ausschlag erwarteten
sie von den als „Swing States“ bezeichneten Kantonen Basel-Landschaft, Graubünden,
Luzern, Solothurn, Wallis und Zug. Dies sind zugleich jene Kantone, die die
Einbürgerung der dritten Ausländergeneration im Jahr 2004 mit weniger als 60% Nein-
Stimmen abgelehnt hatten. Angesichts der aktuellen, weniger radikalen Reform, die im
Gegensatz zu jener von 2004 insbesondere keinen Automatismus vorsieht, ist es
durchaus denkbar, dass einige der „Swing States“ nun ins andere Lager wechseln. 1

Mit 60,4 Prozent Ja- gegenüber 39,6 Prozent Nein-Stimmen nahm das Schweizer
Stimmvolk am 12. Februar 2017 die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten
Ausländergeneration deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag schweizweit bei 46,8
Prozent und schwankte zwischen 39 Prozent im Kanton Uri und rund 66 Prozent in
Schaffhausen. Eher überraschend war das ebenfalls deutliche Ständemehr: 17 von 23
Ständen stimmten der Vorlage zu. Die auf frühere Abstimmungsergebnisse zur
erleichterten Einbürgerung zurückgehenden Befürchtungen der Befürworter, am
Ständemehr zu scheitern, wurden damit klar widerlegt. In den im Vorfeld des
Urnengangs noch als „Swing States“ bezeichneten Kantonen resultierte überall ein Ja.
Verglichen mit der Abstimmung von 1994, als das Anliegen am Ständemehr gescheitert
war, wechselten somit die acht Kantone Luzern, Nidwalden, Solothurn, Aargau,
Schaffhausen, Appenzell-Ausserrhoden, Tessin und Wallis auf die Befürworterseite,
wobei es in Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden und Tessin ein enges Rennen war (NW
50,4%, AR 50,9%, TI 50,2% Ja-Stimmen). Die knappste Entscheidung überhaupt fiel im
Kanton Thurgau, wo lediglich 24 Stimmen für die ablehnende Standesstimme
ausschlaggebend waren. Ein ebenfalls hauchdünnes Nein resultierte in Glarus und St.
Gallen mit Nein-Stimmenanteilen von 50,4 Prozent bzw. 50,2 Prozent. Demgegenüber
stiess die Vorlage in sämtlichen Westschweizer Kantonen auf überdurchschnittlich
hohe Zustimmung. Am deutlichsten stimmte der in Ausländerfragen ohnehin sehr offen
eingestellte Kanton Neuenburg mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,1 Prozent zu. Die
höchste Ablehnung hingegen erfuhr die Vorlage in Appenzell-Innerrhoden, dessen
Stimmbevölkerung zu 56,4 Prozent ein Nein einlegte. Augenfällig ist bei den
Ergebnissen zudem das Gefälle zwischen Stadt und Land; so stimmte die Stadt Zürich
zu 76 Prozent Ja (Kanton ZH: 63,2%) und die Stadt St. Gallen zu 65 Prozent (Kanton SG:
49,8%).

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess nach dem Urnengang verlauten, die Regierung
nehme das Ergebnis „mit grosser Genugtuung“ zur Kenntnis und es stimme
zuversichtlich „für weitere, ebenso umstrittene Vorlagen“. Darüber hinaus ermunterte
sie junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, nun „die Chance zu
nutzen und ihre Heimat mitzugestalten“, und fügte an, die Erleichterung der
Einbürgerung sollte voraussichtlich spätestens in einem Jahr in Kraft treten. Freude
über den Entscheid herrschte auch beim SGB und bei der Operation Libero. Während
Ersterer von einer überfälligen Reform sprach und ankündigte, nun auch die
Anforderungen für andere Einbürgerungswillige senken zu wollen, sah Letztere in dieser
Abstimmung einen „ersten, wichtigen Schritt zu einem liberalen Bürgerrecht“. Daran
müsse man jetzt anknüpfen und beispielsweise auch die erforderliche Aufenthaltsdauer
senken oder die Mindestwohnsitzfristen in den Gemeinden abschaffen. Wenig erfreut
zeigte sich die SVP, die nach der Durchsetzungsinitiative und dem Asylgesetz mit dieser
Abstimmung die dritte Niederlage in der Ausländerpolitik innerhalb eines Jahres
hinnehmen musste. Als Kopf des Gegenkomitees und Initiator der umstrittenen Plakate
machte Andreas Glarner (svp, AG) besonders die bereits Eingebürgerten für das
Resultat verantwortlich und forderte die Abschaffung des Doppelbürgerrechts. Die SVP
erklärte aber auch, das Verdikt von Volk und Ständen zu akzeptieren und die noch
offenstehende Möglichkeit, das Referendum gegen die in dieser Sache beschlossene
Gesetzesänderung zu ergreifen, nicht wahrnehmen zu wollen.

Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 46,84%
Ja: 1'499'627 (60,4%) / Stände: 15 4/2
Nein: 982'844 (39,6%) / Stände: 5 2/2

Parolen:
– Ja: SP, FDP (1*), CVP (1*), Grüne, GLP, BDP (1*), EVP, Städteverband, Eidgenössische
Migrationskommission, SGB, Travail.Suisse

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
KARIN FRICK
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– Nein: SVP, EDU (1*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

Strafrecht

Der Fall Rappaz wirkte auch 2013 noch nach. Zur Debatte stand dabei das Dilemma
zwischen Schutzpflicht des Staates und Selbstbestimmungsrecht des Häftlings. Die
durch den Hungerstreik des Hanfbauern angeregte Diskussion über die
Zwangsernährung von Häftlingen führte dazu, dass mehrere Kantone diese Fälle nun
explizit regelten. Abgeschlossen sind die Revisionen in den Kantonen Zug, St. Gallen und
Solothurn. Gesetzesrevisionen laufen derzeit in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden
und Luzern. Dabei wurde meist der Standpunkt vertreten, dass der Wunsch des
Häftlings zu respektieren sei, auch wenn dieser zum Tod führe. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.04.2013
NADJA ACKERMANN

Ende August 2019 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Anpassung des
DNA-Profil-Gesetzes. Die Strafverfolgungsbehörden sollen aus einer am Tatort
gefundenen DNA-Spur nicht mehr nur das Geschlecht, sondern neu auch die Augen-,
Haar- und Hautfarbe, die biogeografische Herkunft und das Alter der Person
bestimmen dürfen. Ziel dieser sogenannten Phänotypisierung ist es, Ermittlungen und
Fahndungen fokussierter durchführen, den potenziellen Täterkreis eingrenzen und
Unbeteiligte rasch ausschliessen zu können. Eine Phänotypisierung soll auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft und nur bei Verbrechen, d.h. Straftatbeständen mit einer
minimalen Strafandrohung von drei Jahren Freiheitsstrafe, durchgeführt werden
dürfen. Die Verwendung der Analyseergebnisse ist auf die Ermittlungen in einem
konkreten, aktuellen Fall begrenzt; sie sollen nicht in der DNA-Datenbank gespeichert
werden. Damit wird eine vom Parlament überwiesene Motion Vitali (fdp, LU; Mo.
15.4150) umgesetzt, die eine gesetzliche Grundlage für die Auswertung der codierenden
DNA-Abschnitte forderte. Weiter will der Bundesrat in Umsetzung des Postulats
16.3003 die Regelung zur Löschung von DNA-Profilen vereinfachen. Er sieht vor, dass
neu bereits im Strafurteil festgelegt werden soll, wie lange das DNA-Profil eines Täters
oder einer Täterin in der DNA-Datenbank aufbewahrt wird. Zudem soll die vom
Bundesstrafgericht für zulässig erklärte Ermittlungsmethode des erweiterten Suchlaufs
mit Verwandtschaftsbezug ausdrücklich im Gesetz verankert werden: Kann einer am
Tatort gefundenen DNA-Spur kein Treffer in der Datenbank zugeordnet werden, darf
geprüft werden, ob im System sehr ähnliche Profile, d.h. nahe Verwandte der gesuchten
Person, verzeichnet sind. Über eine Kontaktaufnahme zu den Verwandten können die
Strafverfolgungsbehörden anschliessend versuchen, die gesuchte Person ausfindig zu
machen.
In der Presse zeigte sich die Luzerner Staatsanwaltschaft entschlossen, die
Ermittlungen im sistierten «Fall Emmen» wieder aufzunehmen, sobald die neue
Gesetzesgrundlage in Kraft trete. Im Sommer 2015 hatte die Vergewaltigung einer
seither querschnittgelähmten jungen Frau in Emmen (LU), bei der der Täter trotz DNA-
Massentest bisher nicht gefunden werden konnte, eine öffentliche Debatte über die
DNA-Analyse als Ermittlungsmethode angestossen. Der Fall hatte auch am Ursprung der
Motion Vitali gestanden, die mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung umgesetzt
werden soll. Bedenken wegen des zusätzlichen Eingriffs in die Grundrechte äusserte
dagegen der EDÖB Adrian Lobsiger. Er zöge es vor, wenn die Phänotypisierung nur bei
schweren Verbrechen gegen Leib und Leben, die Freiheit oder die sexuelle Integrität
zulässig wäre und nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern nur von einem
Zwangsmassnahmengericht angeordnet werden dürfte. Ausserdem betonte er die
eingeschränkte Genauigkeit der Phänotypisierung – bei blonden Haaren beispielsweise
sei die Vorhersage nur zu 69 Prozent zutreffend –, weshalb die Analyseergebnisse nicht
als Beweise missverstanden werden dürften. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.08.2019
KARIN FRICK
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Privatrecht

Mit 107 eingegangenen Stellungnahmen stiess die Vernehmlassung zur Änderung der
Zivilprozessordnung (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung)
auf reges Interesse. Bis zum Ablauf der Frist im Sommer 2018 äusserten sich alle
Kantone, sechs Parteien und 75 weitere Teilnehmende zu den Revisionsvorschlägen,
wie dem Anfang 2020 veröffentlichten Ergebnisbericht zu entnehmen ist. Während
rund zwei Drittel der Stellungnahmen – darunter von 16 Kantonen sowie von CVP, FDP,
GLP, GP und SP – grundsätzlich positiv ausfielen, lehnten sieben Kantone (LU, NW, OW,
SG, SZ, UR, VS) und die SVP das Projekt insgesamt ab. Aufgrund der Vielfalt der
Neuerungen hatten indes nicht alle Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser zu allen
Punkten Stellung bezogen oder eine eindeutige Position zur Vorlage als Ganzes
bekundet.
Umstritten waren insbesondere die Änderungen im Prozesskostenrecht, die neuen
Bestimmungen zum kollektiven Rechtsschutz sowie das neue
Mitwirkungsverweigerungsrecht für Unternehmensjuristinnen und -juristen. Das
Prozesskostenrecht hatte der Bundesrat dahingehend anpassen wollen, dass die
klagende Partei neu höchstens die Hälfte – und nicht mehr den Gesamtbetrag – der
voraussichtlichen Prozesskosten als Kostenvorschuss leisten muss, was die
Zugangshürden zum Gericht abbauen sollte. Vor allem von den Kantonen regte sich
Widerstand gegen diese Änderung, weil sie für sich einen finanziellen Mehraufwand
durch Inkasso und Fehlbeträge befürchteten, wenn die unterlegene Partei die Kosten
nicht vollständig tragen kann. Zahlreiche Teilnehmende waren zudem der Ansicht, dass
die finanziellen Hürden vielmehr durch eine Senkung der (kantonalen) Gerichts- und
Anwaltskosten sowie der Parteientschädigungen abgebaut werden müssten.
Dahingegen wurde die Stärkung des kollektiven Rechtsschutzes vor allem von den
Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft kritisiert. Die neu geregelte und
erweiterte Verbandsklage sowie das neu geschaffene Gruppenvergleichsverfahren
verschlechterten die Position der beklagten Partei – und damit insbesondere der
Unternehmen – beträchtlich, während die Verbände unverhältnismässig viel Macht
erhielten, argumentierten sie. Die Instrumente der kollektiven Rechtsdurchsetzung
seien dem Schweizer Justizsystem fremd und verletzten den Grundsatz, dass jeder
Einzelfall spezifisch und individuell beurteilt werden müsse. Andere Teilnehmende,
darunter acht Kantone, die CVP, die GLP, die GP und die SP sowie zwei Dutzend
Stellungnahmen aus vornehmlich juristischen, KMU- und Konsumentenschutzkreisen,
begrüssten die Vorschläge zum kollektiven Rechtsschutz aus Gründen der
Verfahrensökonomie, der Bekämpfung der Straflosigkeit und der höheren
Rechtssicherheit.
Das neue Mitwirkungsverweigerungsrecht für Unternehmensjuristinnen und -juristen
wurde von rund zwei Dritteln der sich dazu äussernden Stellungnahmen begrüsst. Die
ablehnenden, in erster Linie juristischen Stimmen befürchteten, dass dadurch die
Tätigkeit der Justiz erschwert würde, indem Unternehmen die Regel dazu nutzen
könnten, bestimmte Tatsachen zu verbergen. Demgegenüber sprachen sich
hauptsächlich wirtschaftsnahe Akteure dafür aus, Unternehmensjuristinnen und
-juristen sowohl mit in der Schweiz tätigen Anwältinnen und Anwälten als auch mit
ausländischen Unternehmensjuristinnen und -juristen mit Geheimhaltungsrecht
gleichzustellen. Für Unternehmen mit Sitz in der Schweiz sei es ein Problem, wenn sie
infolge dieser fehlenden Regelung vor ausländischen Gerichten strategische oder dem
Geschäftsgeheimnis unterliegende Daten offenlegen müssten.
Neben den im Vorentwurf enthaltenen Änderungen wurden von den
Vernehmlasserinnen und Vernehmlassern noch viele weitere Anpassungen an der ZPO
vorgeschlagen, die etwa Verfahrensfragen im Familienrecht, die Regelung der
Parteientschädigung und der Gerichtskosten oder die Ausgestaltung des
Schlichtungsverfahrens betrafen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.01.2020
KARIN FRICK
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Stimm- und Wahlrecht

In Luzern lehnte das Kantonsparlament den Vorschlag der Regierung ab, die Einführung
des Ausländerstimmrechts im Rahmen der Volksabstimmung über die neue
Kantonsverfassung wenigstens als Variante zu präsentieren. Im Kanton Zürich
beantragte die Regierung dem Parlament die Einführung des fakultativen
Ausländerstimmrechts auf Gemeindeebene. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.09.2006
HANS HIRTER

Im Kanton Bern sprach sich die Regierung für die Annahme der im Vorjahr
eingereichten Volksinitiative für die Einführung des fakultativen kommunalen
Stimmrechts für Ausländer aus. Eine analoge Volksinitiative wurde auch im Kanton
Luzern eingereicht. In Basel-Stadt reichte ein vor allem aus der Linken formiertes
Komitee eine Volksinitiative für das aktive Stimm- und Wahlrecht für niedergelassene
Ausländer ein, welche seit mindestens fünf Jahren im Kanton wohnen. In der Waadt,
welche das obligatorische kommunale Ausländerstimmrecht bereits kennt, lancierte die
Linke eine Volksinitiative für die Ausweitung auf die Kantonsebene. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.08.2009
HANS HIRTER

Im Kanton Bern, wo ein fakultatives kommunales Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
eingeführt werden sollte, stimmten auf Empfehlung des Grossen Rates und der
bürgerlichen Parteien 72% der Urnengänger dagegen. Die Regierung des Kantons Luzern
unterstützt die vom Verein Secondas Plus eingereichte Initiative für die fakultative
Einführung des kommunalen Ausländerstimmrechts. Allerdings verlangt sie in einem
Gegenvorschlag eine einheitliche Regelung für alle interessierten Gemeinden.
Schweizweit gibt es bisher acht Kantone, die ein solches fakultatives kommunales
Stimm- und Wahlrecht für Migranten kennen. Es sind dies Neuenburg, Jura, Genf,
Waadt, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Basel-Stadt. In Basel-Stadt
wurde die fakultative Erweiterung des kommunalen Wahl- und Stimmrechts auf weitere
Personengruppen allerdings weder von Riehen noch von Bettingen umgesetzt. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.2010
MARC BÜHLMANN

Die im Januar 2009 im Kanton Neuenburg eingereichte Volksmotion, welche die
Herabsetzung des Stimmrechtalters von 18 auf 16 Jahre fordert, wurde vom Grossen
Rat mit 55 zu 39 Stimmen überwiesen. Die Ratsrechte, allen voran die SVP und Teile der
FDP, machte geltend, dass Junge im Alter von 16 Jahren von einer vorwiegend
linksorientierten Lehrerschaft indoktriniert seien und dass Vertragsunterschriften in
diesem Alter rechtlich nicht bindend seien. Die Linke hingegen argumentierte für eine
altersmässige Anpassung des Stimmrechts an die Steuerpflicht und für die frühe
politische Einbindung der Jugend als Zukunftsträgerin der Gesellschaft. Der
Neuenburger Staatsrat unterstützte die Motion ebenfalls. 
Im Kanton Waadt wurde eine parlamentarische Initiative der SVP, die ebenfalls die
Einführung des Stimmrechtalters 16 vorgesehen hätte, vom Parlament Ende 2010
abgelehnt. Gegner und Befürworter fanden sich sowohl im linken wie auch im rechten
Lager. 
Die von der jungen Luzerner CVP lancierte Initiative für ein Stimmrecht ab Geburt
(Familienstimmrecht) scheiterte an der Unterschriftenhürde und kam nicht zustande. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.12.2010
MARC BÜHLMANN

Im Kanton Zürich lancierte der Verein  Secondas Plus eine Volksinitiative zur Einführung
des Ausländerstimmrechts. Die Initianten verlangen, dass den Gemeinden in der
Kantonsverfassung die Kompetenz eingeräumt wird, die politischen Rechte in
Gemeindeangelegenheiten auch für Ausländerinnen und Ausländer vorzusehen.
Voraussetzung ist, dass die Ausländer mindestens zehn Jahre in der Schweiz leben und,
seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Gemeinde wohnen und das
kommunale Stimm- und Wahlrecht persönlich beantragen.
Im Kanton Waadt sprachen sich 69 Prozent der Stimmenden gegen eine Einführung des
aktiven und passiven Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer auf kantonaler
Ebene aus.
Auch im Kanton Luzern verwarf das Stimmvolk im November eine vom Verein Secondas
Plus lancierte Volksinitiative «Mit(be)stimmen!», die den Gemeinden die Möglichkeit
einräumen wollte, Ausländern mit Niederlassungsbewilligung das kommunale
Stimmrecht zu gewähren. Die grossen Parteien CVP, FDP und SVP traten geschlossen für
eine Koppelung vom Stimmrecht ans Bürgerrecht ein: Vor der Vergabe von politischen
Rechten müsse die Integration gesichert sein. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.11.2011
NADJA ACKERMANN
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Öffentliche Ordnung

Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) verabschiedete am
2. Februar 2012 das verschärfte Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich
von Sportveranstaltungen, kurz Hooligan-Konkordat. Dieses sieht neu u.a. eine
Verlängerung des Rayonverbots von einem auf ein bis drei Jahre und verschärfte
Meldeauflagen vor. Personenkontrollen sollen von der Polizei und nur bei konkretem
Verdacht durchgeführt werden können. Privaten Sicherheitsfirmen kann das Abtasten
nach verbotenen Gegenständen über den Kleidern erlaubt werden. Neu ist zudem, dass
die Behörden eine Bewilligungspflicht für Eishockey- und Fussballspiele der Männer der
obersten Liga einführen können. Diese Bewilligung kann mit Auflagen an die privaten
Veranstalter, etwa betreffend die Anreise der auswärtigen Fans, verbunden werden.
Eine Koordinationsgruppe verabschiedete am 16. November 2012 ein Muster einer
Rahmenbewilligung, um eine einheitliche Umsetzung der Bewilligungspflicht zu
erreichen. Einige Punkte dieser Rahmenbewilligung gaben Anlass zur Diskussion. So
etwa, dass bei Hochrisikospielen im und um das Stadion ein Alkoholverbot gelten und
durch elektronische Zutrittskontrollen ein Abgleich der ID mit der Hooligan-Datenbank
Hoogan gemacht werden sollen. Ende 2012 hatten bereits die Kantone St. Gallen,
Aargau, Zug, Neuenburg, Appenzell Innerroden, Uri, Zürich und Luzern das Konkordat
ratifiziert und in Appenzell Innerroden und St. Gallen ist es bereits in Kraft getreten. 11

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 02.02.2012
NADJA ACKERMANN

Der Kanton Luzern fällte als erster Kanton einen Kantonsbeschluss, nach dem
Demonstrationsveranstalter zur Übernahme der Polizeikosten gezwungen werden
können, falls eine Veranstaltung aus dem Ruder läuft. Verläuft die Demonstration
friedlich, übernimmt der Kanton die Kosten für das Polizeiaufgebot. Bei der Einführung
der Verantwortlichkeit nach dem Verbraucherprinzip liegt jedoch die Beweislast beim
Kanton. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 02.07.2012
NADJA ACKERMANN

Im Jahr 2013 war in mehreren Kantonen der Beitritt zum verschärften
Hooligankonkordat debattiert worden. In drei Kantonen (Luzern, Neuenburg, Aargau)
konnte das im Vorjahr angenommene Konkordat in Kraft treten. Während im Kanton
Appenzell Ausserrhoden das Konkordat vom Kantonsrat angenommen und kein
Referendum ergriffen worden war, lief 2013 in den Kantonen Jura, Genf, Solothurn und
Freiburg noch die Referendumsfrist. Im Kanton Bern wurde erfolgreich das
Referendum ergriffen, was im Kanton Tessin nicht gelang. In Schaffhausen und Basel-
Landschaft gab zwar der Regierungsrat seine Zustimmung, jedoch waren die
Verschärfungen Ende 2013 noch nicht in Kraft getreten. Basel-Stadt war bislang der
einzige Kanton, in dem der Regierungsrat gar nicht erst auf die Revision eintrat. In den
drei Kantonen Glarus, Graubünden und Nidwalden wurde noch kein Entscheid gefällt. 13

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.12.2013
NADJA ACKERMANN

Kriminalität

Der Vertrieb von Gewaltvideospielen sowie die Durchführung von
Kampfveranstaltungen  in „mixed martial arts“ oder „ultimate fighting“ wird in der
Schweiz nicht verboten. Nachdem die Behandlung der 2011 eingereichten
Standesinitiative des Kantons Luzern für drei Jahre sistiert worden war, waren sich die
Räte nun einig, aufgrund bereits laufender Arbeiten der Initiative keine Folge zu
geben. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.09.2014
NADJA ACKERMANN

Mit einer 2013 eingereichten Standesinitiative forderte der Kanton Luzern die
Ausdehnung des Geldwäschereigesetzes auf den Immobilienhandel. Im Dezember
2014 hatten die eidgenössischen Räte eine Revision des Geldwäschereigesetzes
verabschiedet, dessen Vorschriften nun sämtliche Transaktionen von über CHF 100'000
in bar sowie alle Finanzintermediäre unterliegen. Da Immobilientransaktionen
einerseits meist über einen Finanzintermediär abgewickelt werden und andererseits in
aller Regel die Schwelle von CHF 100'000 übersteigen, greift die im
Geldwäschereigesetz statuierte Sorgfaltspflicht ohnehin. Mangels Gesetzeslücke gaben
die Räte der Standesinitiative im Jahr 2015 keine Folge. 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 19.06.2015
KARIN FRICK
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Polizei

Verschiedene Ereignisse machten Missstände in kantonalen Polizeien zum Gegenstand
der Mediendebatten. So löste etwa die Meldung, dass eine Aargauer Regionalpolizei
vorbestrafte Polizisten beschäftigte, einen kräftigen Medienwirbel aus, der auch
Missstände in der Luzerner Polizei aufdeckte. Im Kanton Luzern hatten Polizisten trotz
Verurteilung oder schwerer Anschuldigungen Karriere machen können. Als Antwort auf
die lautgewordene Kritik richtete die Luzerner Polizei eine interne Meldestelle ein und
nahm eine Reorganisation vor. Der Polizeichef Beat Hensler musste seinen Posten
räumen. Auch die Zürcher Polizei war nicht vor Skandalen gefeit. Die Korruptionsaffäre
in der Zürcher Sittenpolizei, in der den Stadtpolizisten vorgeworfen wurde,
Informationen gegen sexuelle Dienste geliefert zu haben, entfachte eine Diskussion
über den Regelungsbedarf der Prostitution. 16
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